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Auch als Vertrtetungslehrerin gehört es zu deinen Pflichten, die rechtlichen
Rahmenbedingungen (deines Faches) zu kennen. Die Frage von McGriffin ist leider absolut
berechtigt.

Zitat

(6) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet und müssen von der Schulleiterinoder dem
Schulleiter die Möglichkeit erhalten, sich über die für siemaßgebenden Rechts- und
Verwaltungsvorschriften zu informieren. Hierzugehört insbesondere die Kenntnisnahme
der im Amtsblatt (ABl. NRW.)und in der Bereinigten Amtlichen Sammlung der
Schulvorschriften desLandes Nordrhein-Westfalen (BASS) veröffentlichten
schulbezogenenVorschriften.
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